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Konkurse - Faillites - Fallimenti GL

i

1. Schuldnerin: Alpinatel AG in Liquidation, 
CHE-153.549.348, Hauptstrasse 47, 8750 Glarus

2. Konkurseröffnung: 23.03.2018
3. Konkurseinstellung: 25.05.2018
4. Frist gem. Art. 230 Abs2 SchKG: 18.06.2018
5. Kostenvorschuss: CHF 4'500.00

Hinweis: Das Konkursverfahren wird als geschlossen erklärt, 
falls nicht ein Gläubiger innert der obgenannten Frist die 
Durchführung verlangt und für die Deckung der Kosten den er-
wähnten Vorschuss leistet. Die Nachforderung weiterer Kosten-
vorschüsse bleibt vorbehalten.

6. Bemerkungen: Innert der gleichen Frist haben sich Dritte, die 
Vermögen der konkursiten Person verwahren oder bei denen 
diese Guthaben hat, beim Konkursamt zu melden (Art. 222 
SchKG). Die Pfandgläubiger können bis zum 18.06.2018 beim 
Konkursamt des Kantons Glarus die Verwertung ihres Pfandes 
verlangen (Art. 230a Abs. 2 SchKG), sofern sie sich zur Über-
nahme des nicht gedeckten Teils der Liquidationskosten ver-
pflichten und daran vorläufig einen Barvorschusss leisten. 
Gleichzeitig mit dem Begehren um Verwertung des Pfandes ist 
die Forderung Wert per 23.03.2018 einzureichen. 
Jeder Pfandgläubiger kann innert der gleichen Frist beim 
Konkursamt schriftlich die Verwertung seines Pfandes verlan-
gen, sofern er sich zur Übernahme des nicht gedeckten Teils 
der Liquidationskosten verpflichtet und daran vorläufig einen 
Barvorschusss leistet.
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